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STATUTEN
1. Name, Rechtsform und Zweck
1.1

Die Interessengemeinschaft Aargauischer Sportverbände (IASV) ist ein am 10.1.1976 gegründeter Verein im Sinne von Art. 60 ff. ZGB mit Sitz am jeweiligen Ort des Präsidiums.

1.2

Die IASV ist die Dachorganisation aargauischer Sportverbände und Sportgemeinschaften. Sie vertritt die Interessen des Sports gegenüber den Behörden und der Öffentlichkeit, fördert die Sportbewegung und die Solidarität unter den Mitgliedern.

1.3

Die IASV ist konfessionell und politisch neutral.

2. Mitgliedschaft
2.1

Mitglieder können kantonale und regionale Sportverbände und Sportgemeinschaften werden.

2.2

Die Mitgliedschaft kann jederzeit schriftlich beantragt werden. Der Beitritt wird wirksam durch den Aufnahmebeschluss der Delegiertenversammlung.

2.3

Der Austritt kann jederzeit schriftlich erklärt werden, wobei die finanziellen Verpflichtungen für das laufende Geschäftsjahr bestehen bleiben.

2.4

Die Ernennung von Ehrenmitgliedern erfolgt durch die Delegiertenversammlung.

2.5

Die Mitglieder verpflichten sich, für die Belange des Sports einzustehen. Beim Feststellen von interessenschädigender Tätigkeit oder bei Nichterfüllen der finanziellen Verpflichtungen kann der Ausschluss durch die Delegiertenversammlung erfolgen.

3. Organe
3.1

Die Organe der IASV sind:

- 
die Delegiertenversammlung (DV)

- 
der Vorstand

- 
die Revisionsstelle

Delegiertenversammlung
3.2

Die ordentliche Delegiertenversammlung ist jährlich im Frühjahr abzuhalten. Sie wird durch die rechtzeitige Zustellung der Traktandenliste an alle Mitglieder einberufen. Anträge zur verbindlichen Behandlung an der Delegiertenversammlung sind bis spätestens Ende Jahr einzureichen.

3.3

Die Geschäfte der ordentlichen Delegiertenversammlung sind:

-
Kenntnisnahme vom Jahresbericht des 
Vorstandes

- 
Genehmigung der Jahresrechnung und des 
Revisionsberichtes

- 
Festlegung der Jahresbeiträge und des 
Voranschlages

- 
Wahl des Vorstandes, des Präsidiums und 
der 
Mitglieder der Revisionsstelle

- 
Aufnahme und Ausschluss von Mitgliedern

- 
Behandlung von eingereichten Anträgen der 
Mitglieder und des Vorstandes

- 
Beschlussfassung über Statuten und 
Reglemente

-
Beschlussfassung über die Auflösung der 
IASV.

3.4

Bei Wahlen gilt im ersten Wahlgang das absolute und im zweiten Wahlgang das relative Mehr der gültigen Stimmen.

3.5

Die Mitglieder erhalten pro Vereinsmitglied (ab dem zurückgelegten 15. Altersjahr)  folgenden Stimmenanteil:

- 
bis 500 Mitglieder 
= 1 Delegiertenstimme

- 
501 - 2500 Mitglieder 
= 2 Delegiertenstimmen

- 
über 2500 Mitglieder 
= 3 Delegiertenstimmen

Das Stimmrecht ist nicht übertragbar. Jede delegierte Person hat eine Stimme.

3.6

Die Mitglieder des Vorstandes sind, sofern sie nicht als Delegierte nominiert sind, nicht stimm-berechtigt.

Vorstand
3.7

Der Vorstand besteht aus 5 bis 9 Vertretern der angeschlossenen Sportverbände und Sportgemeinschaften. Die Amtsdauer beträgt zwei Jahre.

3.8

Zirkularbeschlüsse sind rechtsgültig, wenn die Mehrheit der Vorstandsmitglieder zustimmt.

Revisionsstelle
3.9

Die Revisionsstelle besteht aus drei Mitgliedern, welche nicht dem Vorstand angehören dürfen. Sie prüft die Rechnungsführung und erstattet der Delegiertenversammlung Bericht.

3.10

Die Revisionsstelle wird auf die Dauer von zwei Jahren gewählt.

4. Finanzen
4.1

An die Kosten der IASV leisten die Mitglieder einen jährlichen Beitrag, dessen Höhe in einem bestimmten Verhältnis zur Mitgliederstärke des Verbandes von der Delegiertenversammlung festgelegt wird.

4.2

Für die Verbindlichkeiten der IASV haftet ausschliesslich deren Vermögen.

4.3

Ausgetretene oder ausgeschlossene Mitglieder haben keinen Anspruch auf das Vereinsvermögen.

5. Auflösung des Vereins
5.1

Die Auflösung der IASV bedarf eines Beschlusses der Delegiertenversammlung mit Zweidrittelmehrheit.

5.2

Über die Verwendung des Vereinsvermögens im Falle der Auflösung entscheidet die Delegiertenversammlung auf Vorschlag des Vorstandes.

6. Inkrafttreten

Die vorliegenden Statuten ersetzen diejenigen vom 10.1.1976, revidiert am 7.3.1989. Sie wurden an der Delegiertenversammlung vom 18.3.1996 in Aarau genehmigt und in Kraft gesetzt.

Aarau/ Aarburg, 18. März 1996

Der Präsident: Erich Schnyder
